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Für den Schiedsamtbezirk Niddatal werden eine 
Schiedsfrau oder ein Schiedsmann und eine 
stellvertretende Schiedsfrau oder ein stellvertre-
tender Schiedsmann gesucht.
Die Schiedsfrauen / Schiedsmänner sowie de-
ren/dessen Stellvertreter/innen werden von der 
Stadtverordnetenversammlung auf 5 Jahre ge-
wählt. Das Schiedsamt ist ein Ehrenamt. 
Schiedsleute kümmern sich um Schlichtungsver-
fahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, so-
weit Ihre Zuständigkeit in der Schiedsordnung für 
das Land Hessen geregelt ist. Zur Vermeidung 
gerichtlicher Auseinandersetzungen besteht die 
Aufgabe der Schiedspersonen darin, festgefah-

SchiedSfrAu/SchiedSmAnn + 
Stellvertreter/in geSucht    

rene Konfl iktsituationen und verhärtete Fronten 
durch Verhandlungsgeschick aufzubrechen und 
dadurch Meinungsverschiedenheiten und Strei-
tigkeiten zivilrechtlicher und strafrechtlicher Art 
zu schlichten. Die Schiedsperson vermittelt un-
parteiisch und versucht, eine gemeinsame Lö-
sung zu erarbeiten und den Konfl ikt durch Ab-
schluss eines entsprechend zu protokollierenden 
Vergleichs zu beenden. Die Schiedsperson wird 
in vielfältigen Bereichen tätig, zum Beispiel in 
Nachbarschaftsstreitigkeiten, bei der Beachtung 
der Hausordnung, des Hausfriedensbruchs, der 
Beleidigung oder der Sachbeschädigung.
Gesucht werden Personen, die über ausgeprägte 
Bereitschaft zum Zuhören sowie Freude und Ge-
schick an und in der Verhandlungsführung verfü-
gen. Für das Schiedsamt muss man nach seiner 
Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten geeignet 
sein, die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter haben und nicht unter Betreuung stehen.
Die Schiedspersonen werden für ihr Amt u.a. 
durch das Schiedsamtseminar und regionale 
Fortbildungsverantstaltungen des Bundes Deut-
scher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. 
hinreichend ausgebildet.
Interessierte Bewerber, die ihren Wohnsitz in der 
Stadt Niddatal haben und das 30. Lebensjahr 
vollendet haben, werden gebeten, sich bis zum 
01.06.2023 per E-Mail mit einem kurzen An-
schreiben und dem Lebenslauf zu bewerben. 
Bitte sende Sie alle erforderlichen Unterlagen an 
folgende Adresse: 
Stadt Niddatal 
Eileen Handke
Hauptstraße 2 
61194 Niddatal
E-Mail: eileen.handke@niddatal.de

vermietung von zwei StAdteigenen wohnungen 
im Stadtteil Kaichen

Die Stadt Niddatal vermietet zum nächst-
möglichen Zeitpunkt folgende Wohnungen:
Objektbezeichnung:  
Brunnenstraße 6, Altes Amtshaus 
Wohneinheit:   
1. Obergeschoss 
Ausstattung-1:  
2 Zimmer mit integrierter Küche, 
1 Bad/WC/Dusche, 1 Abstellraum
Ausstattung-2:  
mit Gasheizung und 
Warmwasserbereitung (elektrisch)
Gesamtwohnfl äche: 58 m²
Objektbezeichnung:  
Brunnenstraße 6, Altes Amtshaus 
Wohneinheit:   
1. Obergeschoss 
Ausstattung-1:  
2 Zimmer, 1 Küche, 1 Bad/WC/Dusche, 
1 Abstellraum
Ausstattung-2:  
mit Gasheizung und 
Warmwasserbereitung (elektrisch)
Gesamtwohnfl äche: 43 m²
Objektbeschreibung: 
Erstbezug nach Denkmalschutzsanierung, 
Einbauküche vorhanden.

Schriftliche Bewerbungen mit einer Mie-
ter-Selbstauskunft richten Sie bitte 
bis zum 10. Juni 2023 an den:
Magistrat der Stadt Niddatal
Herrn Best
Hauptstraße 2, 61194 Niddatal
Telefon: 06034-912444
E-Mail: gunther.best@niddatal.de

Für Rückfragen und Termine zur Besichti-
gung der Wohnräume sowie zur Anforde-
rung des Formulars Mieter-Selbstauskunft, 
wenden Sie sich bitte an den vorgenannten 
Sachbearbeiter.
Bewerbungen ohne Mieter-Selbstaus-
kunft können leider nicht berücksichtigt 
werden!

Nachruf 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Niddatal trauert um

Herrn Stefan Koschorr,
der plötzlich und unerwartet am Freitag, den 14.04.2023 verstorben ist.

Herr Koschorr war seit 2011 mit einer kurzen Unterbrechung Mitglied der 
Stadtverordnetenversammlung und deren Gremien, zuletzt als Fraktionsvor-
sitzender der SPD-Fraktion. Mit seiner kollegialen, hilfsbereiten und aufge-
schlossenen Art hat er sich immer für die Belange der Niddataler Bürgerinnen 
und Bürger sowie der Vereine eingesetzt.

Unser aller Beileid gilt seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Stadtverordnetenvorsteher
Florian Porth

mailto:eileen.handke@niddatal.de
mailto:gunther.best@niddatal.de
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Assenheim
Ev. Kindertagesstätte „Schatzkiste“

Leiterin Fr. Nöh 06034 2878
Theodor-Fliedner-Str. 1

Montag - Donnerstag 		 7.00 - 17.00 Uhr
Freitag  			  7.00 - 15.00 Uhr

Städt. Kindertagesstätte
Leiterin Fr. Zimmermann 06034 907183

Geschwister-Scholl-Str. 28
Montag - Freitag 	 7.00 - 16.30 Uhr

Betreuungsschule Mäusezahn e.V.
Teamleiterin Frau Teuma 06034 939047

Geschwister-Scholl-Str. 28
Mo. - Fr. 	 7.30 - 9.30 und 11.00 - 16.00 Uhr

Ilbenstadt
Kath. KITA „St. Peter u. Paul“

Leiterin Frau Eisenhut 06034 2100
Hanauer Str. 16

Montag - Donnerstag 		 7.00 - 16.30 Uhr 
Freitag  			  7.00 - 15.00 Uhr

Angebote für Kinder und Senioren
Bönstadt

Städt. Kindertagesstätte „Kükennest“
Leiterin Frau Betzwieser 06034 1524

In den Helgengärten 1	 Mo. - Fr. 7 - 16.30 Uhr

Kaichen
Städt. Kindertagesstätte „WaldArche“

Leiterin Frau Haas 06187 3331
An der Lögesmühle 13

Montag - Freitag 	 7.00-16.30 Uhr

Städt. KITA „Kleine Weltentdecker“
Leiterin Frau Rehmann 0151 46202711

An der Lögesmühle 13a
Montag - Freitag 	 7.00-16.30 Uhr

Abfallkalender
Der Abfallkalender ist auch als PDF-Down-
load auf der Homepage www.niddatal.de 
hinterlegt.  

Für den Ortsgerichtsbezirk Niddatal ist die Lei-
tung des Ortsgerichtes neu zu besetzen.
Die Stadt Niddatal sucht deshalb eine interessier-
te Person, die im Rahmen eines Ehrenamtes als
Ortsgerichtsvorsteherin/
Ortsgerichtsvorsteher
tätig werden möchte.
Zu den wichtigsten Aufgaben zählen unter ande-
rem 
- 	 die öffentliche Beglaubigung von Unterschrif-

ten und Abschriften,
- 	 Erteilung von Sterbefallanzeigen für das 

Amtsgericht, Auskünfte über die Besitzver-
hältnisse Verstorbener,

- 	 Sicherung des Nachlasses,

Ortsgerichtsvorsteherin/
Ortsgerichtsvorsteher   

- 	 Schätzungen von bebauten und unbebauten 
Grundstücken.

Zum Ortsgerichtsvorsteher bzw. zur Ortsge-
richtsvorsteherin dürfen nur Personen benannt 
werden, die allgemeines Vertrauen genießen, 
Lebenserfahrung haben und unbescholten sind. 
Sie sollen mit der Schätzung von Grundstücken 
vertraut sein. Die Tätigkeit als Ortsgerichtsvor-
steher/in erfordert in gewissem Umfang zeitliche 
Flexibilität und Mobilität.
Ortsgerichtsvorsteher bzw. Ortsgerichtsvor-
steherin können nicht Personen sein, die ihren 
Wohnsitz in Niddatal nicht oder nicht mehr haben, 
die Besorgung fremder Rechtsangelegenheiten 
geschäftsmäßig ausüben, als Rechtsanwalt/ 
Rechtsanwältin oder Notar/Notarin zugelassen 
sind oder als Richter /Richterin tätig sind. 
Bewerberinnen und Bewerber müssen zudem 
die Voraussetzungen zur Berufung in das Beam-
tenverhältnis als Ehrenbeamter erfüllen.
Die Amtszeit beträgt in der Regel 10 Jahre. Sie 
kann auf fünf Jahre begrenzt werden, wenn die 
vorgeschlagene Person das 65. Lebensjahr voll-
endet hat.
Interessierte Niddataler Bürgerinnen und Bürger, 
die sich zur Wahl als Ortsgerichtsvorsteher/in für 
das Ortsgericht Niddatal zur Verfügung stellen 
wollen werden gebeten, ihre schriftliche Bewer-
bung beim
Magistrat der Stadt Niddatal
z.H. Herrn Bürgermeister Hahn
Hauptstraße 2, 61194 Niddatal
bis spätestens 08. Mai 2023 einzureichen.

Wie kann man mit einer Schuld weiterleben, die 
einem kein Mensch vergeben kann? Auf diese 
Frage stößt die Hauptfigur Sara Henriksson in 
„Schattenwald“, einem Psychothriller aus der 
Feder der Bad Vilbeler Autorin Katrin Faludi, de-
ren Mann Arndt bereits mehrfach Gottesdienste 
in der Ev. Kirchengemeinde Assenheim gehalten 
hat.
Sara führt ein zurückgezogenes Leben am Stadt-
rand von Lübeck. Doch eine Karte aus Schwe-
den zu ihrem Geburtstag ändert alles. Wer ist der 
Mann, der behauptet, sie sei vor vielen Jahren 
spurlos verschwunden? Warum hat ihre Mutter 
alle Verbindungen in ihre frühere Heimat gekappt? 
Und woher stammt Saras unerklärliche Angst vor 
Wäldern? Je mehr sie nachforscht, desto mehr 
begreift sie, dass in ihrer Kindheit etwas Schreck-
liches passiert sein muss – und dass auch sie 
selbst nicht so frei von Schuld ist, wie sie glaubt. 
Ein packender Thriller über die Schatten der Ver-
geltung und die Kraft der Vergebung. 
Am Mittwoch, 10.05.2025 um 19.30 Uhr liest die 
Autorin und Radiojournalistin Katrin Faludi in der 
Stadtbücherei in Assenheim (Hauptstraße 5/10) 
aus ihrem erfolgreichen Romandebüt „Schatten-
wald“ (Gerth Medien). Der Eintritt kostet 3 Euro.
Pressestimmen zu dem Buch:
„Eines der Top 3-Bücher, die ich dieses Jahr gele-
sen habe“ – Jessica Wollbach, Bloggerin
„Sehr gelungener Thriller mit Gänsehautgarantie. 
Meine absolute Leseempfehlung!“ – Sandra F., 
Netgalley
„Eine unterhaltsame Lektüre“ – Evangelische 
Sonntagszeitung
Titel: „Schattenwald“
Autorin: Katrin Faludi
Verlag: Gerth Medien
ISBN: 	 978-3957349224 (Hardcover)
 		  9783961225606 (eBook)

Thriller mit geist-
licher Botschaft   

Lesung am 10. Mai in der Stadtbücherei Nid-
datal

Apr.

OVAG-Wasserampel 
Trinkwasserverfügbarkeit

Mai Jun. Jul.

kritische Grundwasser-
verfügbarkeit

mäßige Grundwasser-
verfügbarkeit

gute Grundwasser-
verfügbarkeit

Weitere Informationen unter 
www.ovag.de/wasser/wasserampel.html

Einwohnerstatistik
Mit dem Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt 
Niddatal 10.036 Einwohner. Auf der Home-
page www.niddatal.de sind auch die stadt-
teilbezogenen Einwohnerzahlen hinterlegt.  

http://www.niddatal.de/
http://www.ovag.de/wasser/wasserampel.html
http://www.niddatal.de/
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Stadt Niddatal
Die Stadt Niddatal sucht zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als Verstärkung für unseren Baube-
triebshof eine/n

Baubetriebshof- 
mitarbeiter/in  

(m/w/d)
Schwerpunkt: Gärtner/in 

in Vollzeit

Ihre Aufgabenschwerpunkte: 
- Mitarbeit bei der Erledigung von gärtnerischen Arbei-

ten im Stadtgebiet 
- Pfl ege von öffentlichen Grünanlagen und Straßen-

begleitgrün 
- Strauch-, Hecken- und Gehölzpfl anzungen, Mähar-

beiten 
- Schnittarbeiten an Sträuchern, Hecken und Bäumen 
- Teilnahme am Winterdienst und bei Sondereinsät-

zen an Wochenenden
- Übernahme aller typischerweise anfallenden Arbei-

ten des städtischen Betriebshofs, wie zum Beispiel 
Wasserrohrbrüchen, Straßenreinigung usw.  

Unser Anforderungsprofi l: 
- eine abgeschlossene Berufsausbildung als Gärt-

ner/-in Fachrichtung Garten- und Landschaftsbauer/
in, Landschaftsgärtner oder einer vergleichbaren 
handwerklichen Ausbildung 

- Führerschein der Klasse B, BE wünschenswert die 
Klasse C1 oder CE

- Körperliche Belastbarkeit, Einsatzbereitschaft, Zu-
verlässigkeit, Verantwortungs-bewusstsein, Teamfä-
higkeit und eine selbständige Arbeitsweise 

- Aktives Mitglied der Feuerwehr ist wünschenswert

Unser Angebot: 
- eine unbefristete Beschäftigung in Vollzeit 
- eine leistungsgerechte Vergütung nach Entgeltgrup-

pe 5 mit den üblichen tarifl ichen Sozialleistungen 
- betriebliche Altersvorsorge, Jahressonderzahlung, 

Leistungsentgelt
- ein interessantes und abwechslungsreiches Aufga-

bengebiet 
- teamorientierte Zusammenarbeit

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Frau 
Spengler unter der Tel.-Nr. 06034-912457. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 
28.04.2023 an bewerbung@niddatal.de
Mit der Übersendung Ihrer Bewerbungsunterlagen willigen sie 
ausdrücklich in die Verarbeitung der darin enthaltenen Daten zum 
Zwecke des Auswahlverfahrens für die vorliegende ausgeschriebe-
ne Stelle ein. Ihre Einwilligung kann von Ihnen jederzeit widerrufen 
werden. Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich für dieses Auswahl-
verfahren und wird auf Grundlage von Art. 6 DSGVO (Datenschutz-
grundverordnung) vorgenommen. Dies schließt die Weitergabe an 
die Mitglieder der Auswahlkommission, die Personalverwaltung und 
den Personalrat im Rahmen ihrer organisatorischen bzw. gesetzli-
chen Zuständigkeit ein. Ihre Daten werden bis längstens 6 Monate 
nach Abschluss des Auswahlverfahrens gespeichert und anschlie-
ßend gelöscht. 
Bei Mail-Bewerbungen vereinen Sie bitte möglichst alle Unterlagen 
in einen PDF-Anhang. 
Bei postalischen Bewerbungen geben Sie bitte für die Korrespon-
denz Ihre E-Mail-Adresse an.  
Sollten Sie nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens eine Rück-
sendung Ihrer Bewerbungsunterlagen wünschen, legen Sie bitte 
einen ausreichend frankierten Rückumschlag bei.

Müllabholung
Do., 4. Mai 2023 - Restmüll

Fr., 5. Mai 2023 - Bioabfall 

Do., 11. Mai 2023 - Gelbe Tonne
in Assenheim und Kaichen

Fr., 12. Mai 2023 - Gelbe Tonne 
in Bönstadt und Ilbenstadt 

Fr., 12. Mai 2023 - Bioabfall 

Fr., 12. Mai 2023 - Altpapier
in allen Stadtteilen

Ab sofort ist das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen / Astschnitt in schriftlicher Form anzu-
melden. Hierzu benutzen sie bitte das Formular 
auf der Homepage der Stadt Niddatal:
www.niddatal.de 
->Verwaltung 
->Ordnungsamt 
->Formulare und Vordrucke 
->Anmeldung eines Zweckfeuers
Das Formular ist ebenfalls im Bürgerbüro erhält-
lich.
Die wichtigsten Informationen kurz erläutert:
Anzeigepflicht
Die Feuerwehr ist vor jeder Verbrennung vorab zu 
informieren; dies geschieht durch das Ordnungs-
amt der Stadt Niddatal. Melden Sie Ihr Zweck-
feuer daher 3 Arbeitstage vor dem Abbrennda-
tum bei der Stadt Niddatal an.
Die Anzeige muss enthalten:
•	 	Datum und Zeitraum
•	 	Lage und Größe des Grundstücks, auf dem 

die Abfälle verbrannt werden sollen
•	 	Art und Menge des Abfalls
•	 	Name, Anschrift und Telefonnummer der 

Aufsichtspersonen

Anmeldung / Anzeigepflicht 
von Zweckfeuer   

Zeitliche Beschränkung
Montag bis Freitag von 8:00 bis 16.00 Uhr 
Samstag von 8:00 bis 12.00 Uhr 
Aufsicht
Das Abbrennen ist nur unter ständiger Aufsicht 
von mindestens einer zuverlässigen Person vor-
zunehmen. Name, Anschrift und ständige Er-
reichbarkeit der Aufsichtsperson/en sind in der 
Anzeige mitzuteilen.
Nach dem Zweckfeuer
Vor Verlassen der Abbrennstelle ist durch die 
Aufsichtsperson/en sicherzustellen, dass Feuer 
und Glut erloschen sind. Die Verbrennungsrück-
stände sind unverzüglich in den Boden einzu-
arbeiten.
Magistrat der Stadt Niddatal
Ordnungsamt

Impressum
Herausgeber Der Magistrat der Stadt Niddatal
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Kontakt		  Hauptstr. 2 · 61194 Niddatal 
						      Telefon: 06034 9124-0 
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Die Niddataler Nachrichten werden kostenlos an alle 
erreichbaren Haushalte in Niddatal verteilt. Die Zustel-
lung erfolgt ohne Rechtsanspruch. Sofern eine Zustel-
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Hinweis
In unaufschiebbaren Fällen wird außerhalb des nor-
malen Erscheinungstermins ein Sonderdruck heraus-
gegeben.

Niddataler 
Nachrichten

Die nächste Ausgabe der Niddataler Nach-
richten erscheint am 12. Mai 2023.
Die aktuelle Ausgabe und auch Archivaus-
gaben können Sie unter www.niddataler-
nachrichten.de finden und komfortabel 
lesen.

Neue Möglichkeit 
der 

Medienrückgabe 
Seit dem 04.04.2023 hat die Stadtbücherei in 
Niddatal Assenheim einen neuen Briefkasten. 
So können ab sofort ausgeliehen Medien auch 
außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtbücherei 
zurückgegeben werden. 

mailto:bewerbung@niddatal.de
http://www.niddatal.de/
http://www.niddatal.de/
mailto:info@niddatal.de
mailto:r.angel@creartiva.info
http://www.niddataler-nachrichten.de/
http://nachrichten.de/
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Notdienste

Der Bereitschafts-
dienst der Notdienst-

apotheken beginnt und endet jeweils 
entweder um 8.30 oder um 9.00 Uhr.

Freitag, 28.04.2023 - 8.30 Uhr 
Rosen-Apotheke	 06187 22848 
Windecker Str. 14	 61130 Nidderau

Samstag, 29.04.2023 - 8.30 Uhr 
Engel Apotheke	 06031 689180 
Kaiserstr. 48		 61169 Friedberg 

Sonntag, 30.04.2023 - 9.00 Uhr 
Turm Apotheke	 06007 7676 
Hauptstr. 60 	 61191 Rosbach

Montag, 1.05.2023 - 8.30 Uhr 
Liebig-Apotheke	 06031 71500
Bismarckstr. 30		 61169 Friedberg

Dienstag, 2.05.2023 - 8.30 Uhr 
Apotheke Assenheim	 06034 91200 
Nieder-Wöllstädter Str. 2	 61194 Niddatal

Mittwoch, 3.05.2023 - 8.30 Uhr 
Markt-Apotheke	 06031 2039
Kaiserstr. 84	 61169 Friedberg

Donnerstag, 4.05.2023 - 9.00 Uhr 
Paracelsus-Apotheke	 06039 95900 
Sauerbornstr. 15	 61184 Karben

Freitag, 5.05.2023 - 8.30 Uhr 
Hof-Apotheke	 06031 5685
Kaiserstr. 104		 61169 Friedberg

Samstag, 6.05.2023 - 9.00 Uhr 
Neue Apotheke	 06039 3591 
Luisenthaler Str. 2a	 61184 Karben

Sonntag, 7.05.2023 - 8.30 Uhr 
Römer-Apotheke	 Tel. 06047 4052 
Vogelsbergstr. 10	 63674 Altenstadt

Montag, 8.05.2023 - 9.00 Uhr 
Römer-Apotheke	 06039 3445 
Saalburgstr. 2	 61184 Karben

Dienstag, 9.05.2023 - 8.30 Uhr 
Flora-Apotheke	 06035 9684457 
Messeplatz 7 	 61197 Florstadt

Mittwoch, 10.05.2023 - 9.00 Uhr 
Markt-Apotheke	 06039 2506 
Homburger Straße 43	 61184 Karben

Donnerstag, 11.05.2023 - 8.30 Uhr 
Sonnen-Apotheke	 06187 3885 
Hanauer Str. 13	 61130 Nidderau

Freitag, 12.05.2023 - 8.30 Uhr 
Apotheke am Bahnhof	 06031 2665
Saarstr. 52	 61169 Friedberg

Samstag, 13.05.2023 - 9.00 Uhr 
Turm Apotheke	 06007 7676 
Hauptstr. 60 	 61191 Rosbach 

Sonntag, 14.05.2023 - 8.30 Uhr 
Rosen-Apotheke	 06187 22848 
Windecker Str. 14	 61130 Nidderau

Bereitschaftsdienste
und wichtige Telefonnummern 

Notdienste
Polizei		  110
Feuerwehr, Krankenwagen		  112
Rettungsdienst und Krankentransport	
Rettungsleitstelle Wetterau	  	 06031 19222

Telefonische Erreichbarkeit 
der Stadtverwaltung

Assenheim, Hauptstr. 2		  06034 9124-0
Aus organisatorischen Gründen und um Warte-
zeiten zu vermeiden, ist eine Terminvereinbarung 
erforderlich. 
Telefonisch können Sie die Stadtverwaltung zu 
folgenden Zeiten erreichen:
Mo.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Di.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-18.00 Uhr
Mi.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Do.	 07.30-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
Fr.	 07.30-12.00 Uhr
Termine beim Ortsgericht sind nur nach Termin-
absprache möglich.

Wasserrohrbruch
Außerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwal-
tung rufen Sie die 0162 7696588 an. 

Stromstörungen
Oberhessische Versorgungsbetriebe AG

61169 Friedberg		 06031 82-0 

Öffnungszeiten der Büchereien
Stadtbücherei Assenheim, 
Hauptstraße 5/10		 06034 5198

Montag		 14.00 - 19.00 Uhr
Dienstag		  14.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch		 10.00 - 14.00 Uhr
Donnerstag		  14.00 - 19.00 Uhr

Katholische öffentliche Bücherei 
Ilbenstadt, Kirchgasse 16	
Mittwoch			  15.00 - 17.00 Uhr
Sonntag		 10.00 - 11.00 Uhr

Gemeindeschwestern
Wochenenddienste der Gemeinde-
schwestern sind zu erfragen unter:

Sozialstationsleitung		  06003 810-122
Abrechnungsstelle
Frau Scherer		  06003 810-123
Besprechungsraum		 06003 810-124

Ärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Wetterau Chau-
montplatz 1, 61231 Bad Nauheim
Hochwaldkrankenhaus	 116 117
Ärztlicher Notdienst		 06181 75858
Innerer Ring 4, 63486 Bruchköbel

	 Zahnärztlicher Notfalldienst
Im Wetteraukreis zu erfragen bei der Kreisstelle 
01805 607011 (kostenpflichtig) Festnetz: 0,14 
Euro/Min.; Mobilfunk: max. 0,42 Euro/Min.

Sozialstation häusliche Pflege
Niddatal, Rosbach, Wöllstadt

Leiterin Frau Anett Nowak 	 06003 810-124
Telefax	 06003 810-125

Tierarzt
Dr. med. vet. Stephanie Tascher
Am Hain 10, 61194 Niddatal / Assenheim
Telefon: 	 06034 9396866

Bürgerhäuser
Assenheim		  06034 9022975
Bönstadt		 06034 9022900
Ilbenstadt		  06034 3917
Kaichen			   06187 3969 

Kompostierungsanlage 
llbenstadt, Außenliegend		  06034 930920
An der Landesstraße 3188
Mo. bis Fr. 8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr

Recyclinghof 
Der Recyclinghof am Humus- und Erdenwerk 
in Ilbenstadt wird vom Abfallwirtschaftsbe-
trieb des Wetteraukreises betrieben.

61194 Niddatal/ llbenstadt
Außenliegend an der L 3188
www.recyclinghof-wetterau.de

Mo. bis Fr. 	8.00 - 12.30 u. 13.00 - 16.30 Uhr
Samstag		  9.00 - 14.00 Uhr
Letzter Einlass: 15 Minuten vor Schließung
Annahmen nur aus privaten Haushalten des 
Wetteraukreises in haushaltsüblichen Men-
gen.
Sperrmüll	 			  bis 40 kg pauschal	 6,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 	 0,18 €/kg
Bauschutt				    bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Grünabfall			   bis 40 kg pauschal	 2,00 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,06 €/kg
Reifen		 3,50 €/Stück
Altholz A IV		  bis 40 kg pauschal	 6,60 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,20 €/kg
(überwiegend aus dem Außenbereich)
Altholz A I-III		 bis 40 kg pauschal	 3,30 €
	 	 	 	 	 	 	 	 	 je weiteres Kilo 		  0,10 €/kg
(aus dem Innenbereich)

Kostenlose Annahme
Altbatterien, Altkleider, CDs/DVDs, Drucker-
patronen/Tonerkartuschen, Elektrogeräte, 
Flachglas/Behälterglas, Hartkunststoffe aus 
PP/PE, Korken, LED-/Energiesparlampen, 
Metallschrott, Papier, Pappe, Kartonagen
Info-Telefon		  06031 90661
www.awb-wetterau.de
Rufen Sie Ihre Entsorgungstermine für das 
Schadstoffmobil online ab:
www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.
html

Kehrbezirke der Schornsteinfeger
Stadtteile Assenheim, Bönstadt und Kaichen
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H. 
Arno Hütter	 06447 92063
Butzbacher Str. 27 · 35428 Langgöns

Stadtteil Ilbenstadt
Bezirksschornsteinfegermeister und 
Gebäudeenergieberater i. H.
Frank Blechschmidt	 06187 290221
An der Landwehr 19 · 61130 Nidderau

http://www.recyclinghof-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/
http://www.awb-wetterau.de/schadstoffmobil.

